
eingegangen bei...............................  am  ...........................

  Anmeldung leserlich ausgefüllt an die gewählte Kita bis 14.02. senden oder abgeben.

Gelbe Pflichtfelder vollständig ausfüllen, alle anderen Felder bitte soweit möglich oder bekannt

Angaben zum Kind:

Name: Straße:

Vorname: PLZ, Ort:

Geburtstag: Gemeinde:

Staatsang. Geburtsort/Land:

2. Staatsang. Konfession:

Kind spricht   oDeutsch oder: Namenstag:

Geschlecht: aktuelle Kita:

Anmeldung ab: Erhält aktuell Eingliederungshilfe:   oJa    oNein  

Kontakt Erziehungsberechtigter (Tel. oder E-mail):

Geschwisterkind(er) von 1 bis 7 Jahre:    oJa       oNein       oEinzelkind

Name:  Besucht:  oKrippe  oKiGa  onoch nicht

Geburtstag: falls ja, welche:

Name:  Besucht:  oKrippe  oKiGa  onoch nicht

Geburtstag: falls ja, welche:

Name:  Besucht:  oKrippe  oKiGa  onoch nicht

Geburtstag: falls ja, welche:

Angab. z. Mutter:  oleiblich   oPflegemutter  Vater:  oleiblich   oPflegevater  

Sorgeberechtigt:    oJa          oNein               oJa          oNein  

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Staatsang.:

Geburtsort/Land:

Geburtstag:

Familienstand:

Konfession:

Beruf:

Berufstätig:   oJa        oNein       oElternzeit  oJa        oNein       oElternzeit

Arbeitszeit:   oVorm.  oNachm.  oGanztags  oVorm.  oNachm.  oGanztags

Telefon privat:

Telefon Arbeit:

Telefon Mobil:

E-Mail:

Kitas in den Gemeinden Reischach und Erlbach
Anmeldebogen Kindergartenjahr 2025/2026



Adresse e-mail / Telefon

Holzland Kita Eckinger Str. 1 info@holzland-kita-arbing.de

Arbing 84571 Reischach / Arbing 08670/986665

Integrative Kita Josef-Straubinger-Weg 13 kita.reischach@bistum-passau.de

St. Martin 84571 Reischach 08670/239 (KiGa) /9187815 (Krippe)

Integrative Kita Wurmannsquicker Straße 1 kita.erlbach@bistum-passau.de

St. Petrus 84567 Erlbach 08670/5100 (KiGa) /918774 (Krippe)

Anmeldung für  o Krippe (bis 3J) oder  o Kindergarten (ab 3J), ab: __________________

Träger Integrat. Mittagess. Nachm. Öffnungszeiten

VG
Reischach

Nein Nein Nein
Krippe: 7:00-14:00
KiGa:    7:00-14:00

Pfarrkirchenst. 
St. Martin

Ja
Mo-Do 
möglich

Mo-Do
Krippe: 7:00-16:30
KiGa:   7:00-16:30

Fr-14:00

Pfarrkirchenst. 
St. Petrus

Ja
Mo-Mi 

möglich
Di, Mi

Krippe: 7:00-14:00
KiGa:   7:00-14:00

Di/Mi:
-16:00

Folgende Betreuungszeiten werden benötigt: 

(Näheres zu den Nachmittagsprogammen erfahren Sie bei den Einrichtungsleitungen)

Mindestens Von Bis Stunden Mittagessen ja/nein/noch offen

Montag (siehe Einrichtung)

Dienstag (siehe Einrichtung)

Mittwoch (siehe Einrichtung)

Donnerstag (siehe Einrichtung)

Freitag (siehe Einrichtung)

Mittagessen können nur an lt. Betreuungsangebot möglichen Tagen später hinzugebucht werden

Die Elternbeiträge sollen von folgendem Konto per Lastschrifteinzug eingezogen werden:

Kontoinhaber: IBAN:

Wir haben die Hinweise zu den Einrichtungen und die allgemeinen Hinweise zur Anmeldung

gelesen und zur Kenntnis genommen und stimmen der Verarbeitung personenbezogener

Daten gem. Art. 13 DSGVO zum Zwecke einer Kita-Anmeldung zu. Änderungen dieser

Daten sind dem/r Träger/Einrichtungsleitung unverzüglich mitzuteilen (Art. 27 BayKiBiG).

              Ort, Datum          Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

              Ort, Datum    Unterschrift weitere/r Erziehungsberechtigte/r

Kita-Anmeldung 2025/26 in den Gemeinden Reischach und Erlbach

     Holzland KiTa 
     Arbing

     Kita St. Martin
     Reischach

     Kita St. Petrus
     Erlbach

Markieren Sie die Kita in der Sie ihr Kind anmelden wollen mit einer "1".  und alle anderen Kitas 
entweder mit einer Rangfolge (2, 3) oder mit 0, falls die Kita nicht in Frage kommt.



Betreuungssätze sind monatlich und 12mal jährlich pro Kind zu bezahlen. Bei Aufnahme
während des Monats (z.B. bei Zuzug) ist für diesen Monat der volle Beitrag zu entrichten. 

mitt. Buchungszeit Betreuungssatz Krippe (1-3 Jahre)           Betreuungssatz KiGa (3-7)

2-3 Stunden 192,00 €

3-4 Stunden 230,00 € 163,00 €

4-5 Stunden 254,00 € 180,00 €

5-6 Stunden 280,00 € 198,00 €

6-7 Stunden 309,00 € 218,00 €

7-8 Stunden 340,00 € 240,00 €

8-9 Stunden 374,00 € 264,00 €

Besuchen mehrere Kinder einer Familie die gleiche Kita, ermäßigt sich der Betrag um jeweils

10,00€ / Kind. Zu jedem Beitrag werden zusätzlich 7,00€ Spielgeld und 2,50€ Getränkegeld

erhoben. Mittagessen können an angebotenen Wochentagen kostenpflichtig zugebucht werden.

Familien erhalten für Kinder die bis 31.12. 3 Jahre alt werden ab September 100€ Zuschuss, 

der den Betreuungssatz entsprechend verringert. Für Krippenkinder kann ein einkommens-

abhängiger Zuschuss von 100,00€ eigenständig beantragt werden.

Betreuungsangebote der Kindergärten und Krippen bei ausreichender Buchung

Mo     Di Mi                    Do Fr

Holzland KiTa Arbing 7-14:00  7-14:00 7-14:00             7-14:00         7-14 Uhr

Mindestbuchung: 5 Tage    8-13 Uhr 8-13 Uhr 8-13 Uhr           8-13 Uhr        8-13 Uhr

Krippe: 7-14:00  7-14:00 7-14:00             7-14:00         7-14 Uhr

Mindestbuchung: 3 Tage    8-12 Uhr 8-12 Uhr 8-12 Uhr           8-12 Uhr        8-12 Uhr

Nachmittagsprog.: nein nein nein                     nein        nein

Mittagessen: nein nein nein                     nein        nein

KiGa St. Martin Reischach 7-16:30  7-16:30 7-16:30             7-16:30         7-14 Uhr

Mindestbuchung: 5 Tage    8-13 Uhr 8-13 Uhr 8-13 Uhr           8-13 Uhr        8-13 Uhr

Krippe: 7-15 Uhr 7-15 Uhr 7-15 Uhr           7-15 Uhr        7-14 Uhr

Mindestbuchung: 3 Tage    8-12 Uhr 8-12 Uhr 8-12 Uhr           8-12 Uhr        8-12 Uhr

Nachmittagsprog.: Vorschul./Schlawuzie Wald u. Wiese freies Spiel   Kreativwerkst.

Mittagessen: möglich möglich möglich                möglich        nein

KiGa St. Petrus Erlbach 7-14 Uhr 7-16 Uhr 7-16 Uhr           7-14 Uhr        7-14 Uhr

Mindestbuchung: 5 Tage    8-13 Uhr 8-13 Uhr 8-13 Uhr           8-13 Uhr        8-13 Uhr

Krippe: 7-14 Uhr 7-16 Uhr 7-16 Uhr           7-14 Uhr        7-14 Uhr

Mindestbuchung: 3 Tage    8-13 Uhr 8-13 Uhr 8-13 Uhr           8-13 Uhr        8-13 Uhr

Nachmittagsprog.: Abenteuerbande Entdeckernasen                          

Mittagessen: möglich möglich möglich                  nein           nein

Kita-Anmeldung 2025/26 in den Gemeinden Reischach und Erlbach
Hinweise zu Kosten, Einrichtungen und Anmeldeverfahren



Vergabe der Plätze (Aufnahme):

  1) Kinder mit Gemeindewohnsitz, deren Geschwister bereits die gleiche Kita besuchen

  2) Kinder mit VG-Wohnsitz, deren Geschwister bereits die gleiche Kita besuchen

  3) Alleinerziehendes berufstätiges Elternteil in VG mit nötigen Buchungszeiten nur in Wahlkita

  4) Kinder mit Gemeindewohnsitz, ohne Geschwister in der gleichen Kita

  5) Kinder mit VG-Wohnsitz, ohne Geschwister in der gleichen Kita

Aufnahme in eine Kita

Impfpflicht gegen Masern:

Notwendige Nachweise Konsequenz bei fehlendem Nachweis

Krippe Ab dem 1. bis zum 2. Geburtstag:

1. Masernimpfung Keine Aufnahme in Kita möglich

Krippe Ab 2. Geburtstag:

Kindergarten 2. Masernimpfung Keine Aufnahme in Kita möglich

Kita-Anmeldung 2025/26 in den Gemeinden Reischach und Erlbach

Der Bundestag hat am 14.11.2019 das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der 
Impfprävention (Masernschutzgesetz) beschlossen. Das Gesetz ist zum 01.03.2020 in Kraft 
getreten und sieht vor, dass alle Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden 
einen entsprechenden Masernschutz nachweisen müssen (§ 20 Abs. 9 IfSG):

Ein Nachweis kann erfolgen durch eine Impfdokumentation, ein ärztliche/s Zeugnis dass 
ausreichender Impfschutz oder Immunität besteht, einer bestätigten Kontraindikation zur 
Impfung oder einer Bestätigung einer staatlichen Stelle oder Einrichtungsleitung dass ein 
Nachweis bereits vorgelegt wurde.

Kita-Plätze werden grundsätzlich in der von den Eltern gewählten Kita vergeben, solange diese 
ausreichend freie Plätze mit den benötigten Buchungszeiten hat. Die einer Gemeinde 
zustehenden freien Plätze in der Wahlkita werden dabei in folgender Reihenfolge vergeben:

Im Fall einer Überschreitung der freien Plätze einer Kita nach diesem Verfahren, werden Kinder 
deren Eltern eine zweite oder dritte Wahl angegeben haben stattdessen in einer dieser Kitas 
aufgenommen. Die Vergabe der zweiten bzw. dritten Wahl erfolgt dabei in umgekehrter 
Reihenfolge und so lange bis die Überfüllung beendet ist. 

Sind die vefügbaren Plätze in einer Einrichtung auch nach Ausschöpfen der Kinder mit zweiter 
oder dritter Wahl noch überschritten, können Kinder, für die die Eltern keine zweite Wahl 
angegeben haben, abgelehnt werden. Ein Kind wird grudnsätzlich nicht an eine Kita verwiesen, 
die bei der Anmeldung als nicht in Frage kommend abgewählt wurde.

Erst nach Abschluss dieses Vergabeverfahrens für die Kinder aus der Gemeinde Erlbach und 
Reischach werden gegebenenfalls noch freie Plätze in einer der Kitas dann auch an Kinder aus 
anderen Gemeinden vergeben. Bei begrenzter Zahl an noch freien Plätzen findet das gleiche 
Vergabeverfahren Anwendung, aber ohne Berücksichtigung einer Gemeindezugehörigkeit.

Die Aufnahme des Kindes in einer Kita erfolgt grundsätzlich in der Kita, in der das Kind einen 
Platz bekommen hat durch Abschluss einer schriftlichen Betreuungsvereinbarung zwischen dem 
Träger, vertreten durch die Leitung der jeweiligen Einrichtung und ALLEN 
Personensorgeberechtigten. Mit Abschluss der Betreuungsvereinbarung erkennen die 
Personensorgeberechtigten die Satzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen sowie 
die Gebührensatzung  und die Konzeption der Einrichtung in ihren jeweils gültigen Fassungen 
an.


